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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1972 Ausgegeben am 20. Dezember 1972 21. Stück 

21. Verordnung: Festsetzung der Richtsätze in der öffentlidien Fürsorge; Abänderung. 

21. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 14. November 1972, mit der die Ver
ordnung der Wiener Landesregierung vom 
10. November 1970, LGBI. für Wien Nr. 32, 
in der Fassung der Verordnung vom 20. Ok
tober 1971, LGBI. für Wien Nr. 20, betref
fend die Festsetzung der Richtsätze in der 

öffentlichen Fürsorge, abgeändert wird 
Gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung über die 

Einführung fürsorgcrecht!icher Vorschriften im 
Lande Osterreich, als landesgesetzlidie Vorschrift 
übernommen durch das Wiener Landesgesetz 
vom 23. Dezember 1948, LGBI. für Wien Nr. 11/ 
1949, über die vorläufige Regelung der öffent
lichen Fürsorge und Jugendwohlfahrt wird ver
ordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 10. November 1970, LGBI. für Wien 
Nr. 32, in der Fassung der Novelle vom 20. Ok
tober 1971, LGBI. für Wien Nr. 20, wird ab
geändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 
„(1) Die Richtsätze betragen: 
a) für den Alleinunterstützten 1317 S 
b) für den Hauptunterstützten im 

Familienverband . . . . . . . . . . . . . . 1284 S 

c) für den Mitunterstützten ohne 
Familienbeihilfenanspruch 659 S 

d) für den Mitunterstützten mit 
Farnilienbeihilfenanspruch . . . . . . 369 S" 

2. § 1 Abs. 2 hat zu entfallen. 

3. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Der im Absatz 1 angeführte Zusdilag be
trägt einschließlich 30 S Wohnungsbeihilfe 

für den Alleinunterstützten . . . . . • . . 473 S 
für den Hauptunterstützten . . . . . . . . 612 S" 

4. § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Aus gerechtfertigten Gründen (zum Bei
spiel bei unwirtschaftlichem Verhalten oder bei 
Arbeitsunwilligkeit trotz Arbeitsfähigkeit) kön
nen die Ridttsätze bis zu 20 v. H. untersdiritten 
werden." 

Artikel II 

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1973 in 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Slavik 

E.rhiWidt im Druduo.runverUg du Stadthaupt~, t, Rilthaus, Sti<!ge 7, Hodipartmc, und in der Osrerreidiischen Staat:sdnu:kcrel _ Wkner 
Zeituni;. fil, Rennweg: 12a. V.erkaukprei~ l'- S. 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 
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